Kältemittel-Ausstieg R22
Die EU Verordnung 2037/2000 der Europäischen Union verbietet ab dem 01.01.2010 den 
Einsatz aller H-FCKW (teilhalogenierten Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe) als Neuware.

Grund für das Verbot ist das ozonschädigende Verhalten dieser Stoffe.

Davon betroffen ist vor allem das Kältemittel R-22, sowie alle R-22 haltigen Gemische
wie zum Beispiel R-401A, R-402A, und R-409A.

Für Anlagen am Ende ihrer Lebensdauer bedeutet dies, dass Sie durch neue Anlagen mit ozonunschädlichen Kältemitteln ersetzt werden müssen. 

Bei Anlagen die weiterhin betrieben werden können, muss das R-22 haltige Kältemittel durch eine ozonunschädliche Kältemittel-Alternative ausgetauscht werden.

Wenn Sie weiter Informationen zur Umrüstung oder Austausch von R-22 haltigen Kälte-

mitteln und Anlagen wünschen, füllen Sie bitte nachstehendes Formular aus oder rufen Sie uns unter 043 277 70 00. Wir beraten Sie gern.

Firmenname:

Anrede*:

Name*:

Vorname*:

Strasse / Nummer:

Postleitzahl / Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail Adresse:

Angabe zur Kälteanlage:

Fabrikat / Hersteller:

Typ:

Die mit einem * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden!
